
~ Stadt Liestal

Stadtrat

DER STADTRAT AN DEN EINWOHNERRAT 2006/115a

Motion des Einwohnerratsbüros betreffend Anpassung des Geschäfts-
reglementes des Einwohnerrates - Bericht des Stadtrates betreffend
der Teilrevision des Geschäftsreglementes (ESL 131.1)

Kurzinformation Mit der Teilrevision des Gesetzes über die politischen Rechte im
Jahre 2006 wurden verschiedene Aufgaben, die bisher kantonale
Stellen wahrnahmen (Regierungsrat und Bezirksstatthalteramt), auf
die Gemeinden übertragen. Hierbei beliess der kantonale Gesetz-
geber den Gemeinden im organisatorischen Bereich einen gewis-
sen Gestaltungsspielraum, der nun im Geschäftsreglement des

Einwohnerrates zu regeln ist. Am 26.09.2006 überwies das Büro
des Einwohnerrates eine Motion, die die Änderung der §§ 59 und 76
des Geschäftsreglementes für den Einwohnerrat anregt.

Der Stadtrat unterstützt die Änderungsvorschläge des Büros des
Einwohnerrates und schlägt dem Einwohnerrat vor, diese ergänzt
durch weitere Änderungs- bzw. Ergänzungsvorschläge gemäss bei-
liegender Synopse zu beschliessen.

Antrag Der Einwohnerrat beschliesst die §§ 24 Abs. 6, 26 Abs. 5, 59, 76

Abs. 1, 87 Abs. 1 Geschäftsreglement für den Einwohnerrat (ESL

131.1) gemäss Synopse (BeilaQe).

Liestal, 20.03.2007

Für den Stadtrat Liestal

Die Stadtpräsidentin Der Stadtverwalter

Regula Gysin Roland Plattner
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DETAILINFORMATIONEN

1. Lösungsvorschlag/Projektbeschrieb

Für die inhaltlichen Änderungen des Geschäftsreglementes des Einwohnerrates wird auf
den Text und die Bemerkungen in der Synopse (Beilage) verwiesen.

2. Termine

Der Entscheid über § 24 Abs. 6 (Erwahrung) ist vor den nächsten Gemeindewahlen zu
fällen.

3. Konsequenz bei Ablehnung der Anträge

Die Anliegen des Büros des Einwohnerrates bleiben unberücksichtigt und es ist unklar, wer
den Erwahrungsentscheid bei Gemeindewahlen zu treffen hat.

4. Beilage

Synoptische Darstellung der Änderungen/Ergänzungen des Geschäftsreglementes für den
Einwohnerrat.
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